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Das alte Jahr neigt sich dem 
Ende zu und das neue Jahr 
steht ungeduldig vor der Tür. 
Jeder zieht am Ende eines 
Jahres seine persönliche Bi-
lanz. Jeder refl ekti ert die ver-
gangenen 12 Monate auf sei-
ne eigene und individuelle Art 
und Weise und dennoch gibt 
es Belange und Ereignisse, die 
die Gesellschaft  als Ganzes be-
treff en. 
Seit fast zwei Jahren verlangt 
die Corona-Pandemie uns al-
len, jedem einzelnen von uns 
viel ab. Zeitweise Kita- und 
Schulschließungen, die Be-
schränkung von Besuchs-
rechten in Senioreneinrich-
tungen und Krankenhäusern, 
mehrere Lockdowns, die das 
wirtschaft liche und soziale 
Leben sehr einschränkten, 
die Existenzsorgen vieler von 
Kurzarbeit betroff ener Bürge-
rinnen und Bürger und vieler 
Unternehmen sowie die wirt-
schaft lichen Verluste der Gas-
tronomie-, Tourismus- und 
Veranstaltungsbranche, um 
nur einige der der Pandemie 
geschuldeten Schwierigkeiten 
der vergangenen 21 Monate 
zu nennen. Das Bedauerlichste 

aber sind die bis dato zu be-
klagenden 70 Todesfälle. Die-
se Zahl der in unserem Land-
kreis im Zusammenhang mit 
Corona Verstorbenen ist nicht 
nur eine bloße Zahl. Dahinter 
stehen persönliche Schicksale, 
dahinter stehen Angehörige, 
Menschen, die ihre Partnerin/ 
ihren Partner, ihre Mutt er, ih-
ren Vater, ein Großelternteil, 
Geschwister oder Freunde 
verloren haben, um die sie 
schmerzlich trauern.
Dann, zu Beginn des Jahres 
2021, konnte zügig mit der 
Impfung der Bevölkerung be-
gonnen werden. Viele Bernka-
stel-Witt licher/innen nahmen 
das Impfangebot wahr, sodass 
man im vergangenen Sommer 
bei niedrigen Inzidenzzahlen 
den Eindruck gewinnen konn-
te, wir hätt en das Schlimmste 
der Pandemie überwunden. 
Doch verschiedene Mutan-
ten des SARS-CoV2-Virus und 
die kalte Jahreszeit stellen 
uns aktuell vor die Herausfor-
derungen der 4. Corona-Wel-
le. Deshalb hat der Landkreis 
Anfang Dezember in eigener 

Verantwortung das bisherige 
Ende September 2021 ge-
schlossene Impfzentrum im 
ehemaligen Hela-Baumarkt 
als kommunale Impfstelle wie-
dereröff net und bietet dort 
den Bürger/Innen sechs Tage 
in der Woche die Möglichkeit, 
sich gegen Corona impfen zu 
lassen. Ich hoff e sehr und ap-
pelliere deshalb eindringlich 
an alle impff ähigen Menschen 
im Kreis, sich gegen COVID-19 
impfen zu lassen und auch 
die wichti ge Booster-Auff ri-
schungsimpfung wahrzuneh-
men. Denn durch die Impfung 
schützen wir uns selbst und 
unsere Mitmenschen.
Ein weiteres Ereignis, die Un-
wett erkatastrophe Mitt e Juli 
dieses Jahres, hat uns allen ge-
zeigt, wie hilfl os wir Menschen 
den Naturgewalten ausgelie-
fert sein können. Am 14./15. 
Juli 2021 hat ein Unwett er von 
bisher nie da gewesenem Aus-
maß in unseren Nachbarlän-
dern, in Nordrhein-Westf alen 
und auch in Rheinland-Pfalz 
eine bedauerliche hohe Zahl 
von Todesopfern gefordert. 

Selbst kleinste Bäche und 
Flüsse wurden innerhalb we-
niger Minuten zu reißenden 
Fluten und verursachten Schä-
den an privaten Häusern und 
der öff entlichen Infrastruktur 
in Milliardenhöhe. Auch un-
ser Landkreis, viele Orte in der 
Verbandsgemeinde Witt lich-
Land und unsere Kreisstadt 
Witt lich waren stark betrof-
fen. Wir dürfen dankbar sein, 
dass wir keine Todesopfer zu 
beklagen hatt en. Die Not der 
in Mitleidenschaft  gezogenen 

Liebe	Mitbürgerinnen	und	Mitbürger

Dankbarkeit ist die Fähig-
keit, ganz in der Gegen-
wart zu leben. Der dank-
bare Mensch nimmt an, 
was ihm heute begegnet.
Er erinnert sich an das 
Gute, das ihm widerfah-
ren ist, und er hofft   auf 
eine Zukunft , die lebens-
wert ist.

-Udo Hahn-
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Wo	kann	ich	mich		
impfen	lassen?

21.12.2021 Morbach, Baldenauhalle, Jahnstraße 5
23.12.2021  Bernkastel-Kues, Güterhalle, Bahnhofstraße
28.12.2021 Traben-Trarbach, Lorettahalle, Neue Rathausstr. 18
30.12.2021  Bernkastel-Kues, Güterhalle, Bahnhofstraße

Das Wittlicher	 Impfzentrum, 
Schlossstraße 31 in Wittlich 
hat montags bis samstags ge-
öffnet. Für die Impfung ist 
grundsätzlich eine Terminre-
servierung vorab auf https://
impftermin.rlp.de/ oder über 
die Hotline 0800 57 58 100 
(Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr und 
Sa - So 9:00 - 16:00 Uhr) erfor-
derlich.
Für eine Impfung donners-
tags von 14:00 Uhr bis 20:00 
Uhr ist kein Termin erforder-
lich. Zur Verfügung stehen 
die Impfstoffe von Biontech 
(für Unter-30-jährige) sowie 
Moderna (für Über-30-jäh-
rige) für 1., 2. oder Booster-
Impfungen. Zum Termin sind 
Personalausweis und soweit 
vorhanden Impfausweis mit-
zubringen.

Die Impfbusse	des	Landes ma-
chen an verschiedenen Stati-
onen im Landkreis von 9 bis 17 
Uhr Halt. Es stehen die Impf-
stoffe von Johnson&Johnson 
und Biontech zur Verfügung. 
Personen ab 12 Jahren kön-
nen in Begleitung eines Er-
ziehungsberechtigten eine 
Schutzimpfung erhalten. Ju-
gendliche zwischen 16 und 
18 Jahren können mit einer 
schriftlichen Einverständnis-
erklärung eines Erziehungs-
berechtigten das Impfan-
gebot wahrnehmen. Bitte 
schauen Sie einen Tag vorher 
auf https://corona.rlp.de/de/
impfen/informationen-zur-
corona-impfung-in-rheinland-
pfalz/, ob der Termin vom 
Land bestätigt wurde.

Menschen, insbesondere im 
Landkreis Ahrweiler, hat viele 
Menschen zutiefst betroffen 
gemacht. Besonders beein-
druckend war die riesige Wel-
le der Hilfsbereitschaft, die 
diese Flutkatastrophe in un-
serem Land ausgelöst hat. Die 
Rettungsorganisationen wie 
das Technische Hilfswerk, die 
Feuerwehren, das Deutsche 
Rote Kreuz, das Malteser Hilfs-
werk, die Katastrophenschutz-
einheiten und auch tausen-
de ehrenamtlich engagierte 
Menschen aus allen Regionen 
unserer Bundesrepublik hal-
fen selbstlos in den Hochwas-
serregionen und -orten, um 
die Betroffenen in ihrer Not-
lage nicht alleine zu lassen 
und ihnen etwas Zuversicht 
zu schenken. Viele Menschen 
haben ihre Herzen und ihre 
Portemonnaies geöffnet und 
großzügig für die Flutopfer ge-
spendet. Gerne war die Kreis-
verwaltung in der Auszahlung 
von Spendenmitteln sowie So-
forthilfen für geschädigte pri-
vate Haushalte und Unterneh-
men tätig.
Diese Weihnachts- und Neu-
jahrsgrüße will ich auch nut-
zen, um Danke zu sagen: Mir 
ist es wichtig, den Menschen 
herzlich zu danken, den Pfle-
gerinnen und Pflegern, den 
Ärztinnen und Ärzten, die 
häufig bis an die Grenzen der 
Erschöpfung Herausragendes 
in der medizinischen Versor-
gung und Betreuung ihrer Pa-
tienten und der an Corona Er-
krankten leisten.
Sehr herzliche Dankesworte 
richte ich an alle ehrenamt-
lich engagierten Menschen im 
Landkreis, die sich auf vielfäl-
tige Weise für ihre Menschen 
einsetzen und durch ihr frei-
williges Wirken dazu beitra-

gen, dass unser Landkreis eine 
lebenswerte Heimatregion ist. 
Dieses Jahr gelten meine Dan-
kesworte deshalb insbesonde-
re denjenigen, die sich um die 
von der Unwetterkatastrophe 
betroffenen Menschen in un-
serem Landkreis und den vie-
len Helferinnen und Helfern, 
die sich auch um die Hochwas-
seropfer im Ahrtal gekümmert 
haben. Allen Ehrenamtler/in-
nen gilt mein herzlicher Dank 
für ihr wertvolles Tun.
Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, die Digitalisierung 
hält immer mehr auch in den 
Verwaltungen Einzug. Die 
Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich wird das digitale An-
gebot unserer Verwaltungs-
leistungen weiter ausbauen 
und so werden Sie sich künftig 
manchen Gang zum Kreishaus 
sparen können. Ich nenne bei-
spielhaft: Die Beantragung 
von Elterngeld, Bafög, Wohn-
geld, Jagdscheinangelegen-
heiten und Bauanträge.
Auch im kommenden Jahr 
wird die Kreisverwaltung als 
moderne Dienstleisterin mit 
Kompetenz und Bürgernähe 
für Sie aktiv sein.  
Ihnen, liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger und Ihren Fa-
milien, wünsche ich von Her-
zen gesegnete und frohe 
Weihnachtsfeiertage, Zeit zum 
Ausruhen und Krafttanken für 
die kommenden Herausfor-
derungen und ein hoffnungs-
volles, lebenswertes und vor 
allem gesundes Jahr 2022.
Aus dem Kreishaus in Wittlich 
grüßt Sie herzlich

Ihr

Gregor Eibes
(Landrat)

Die Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich hat in Kooperati-
on mit dem Wittlicher Unter-
nehmen Bungert wieder seine 
Teststation in der Röntgen-
straße 13 (ehemals Diskothek 
Colosseum) für POC-Schnell-
tests geöffnet. Die Teststati-
on hat montags bis sonntags 
von 15 bis 20 Uhr geöffnet, 
eine Voranmeldung ist nicht 
erforderlich. Vom 24. bis 26 
Dezember sowie vom 31. De-
zember bis 2. Januar ist diese 
Teststation geschlossen!

Das Warenhaus Bungert be-
treibt auch in seinen eigenen 
Geschäftsräumen eine Test-
station und verfügt somit über 
entsprechend geschultes Per-
sonal und die nötige Erfah-
rung. Die Teststation in den 
Geschäftsräumen bleibt eben-
falls für Kundinnen und Kun-
den des Warenhauses erhal-
ten. 
Eine Auflistung aller Testmög-
lichkeiten im Landkreis finden 
Sie im Internet unter https://
corona.rlp.de/de/testen/ .

Wo	kann	ich	mich		
testen	lassen?
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Besuchen	Sie	uns	im	Internet:		
www.Bernkastel-Wittlich.de

Anfang Dezember fand in der 
Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich die staatliche Fischer-
prüfung statt. Geprüft wurden 
die Themengebiete Fischkun-
de, Gewässerkunde, Geräte-
kunde sowie Gesetzeskun-
de, Natur- und Tierschutz. Die 
Prüfung erfolgte vor dem Prü-
fungsausschuss bei der Un-
teren Fischereibehörde der 
Kreisverwaltung unter Vor-
sitz des Kreisfischereiberaters 
Bruno Schüller aus Großlittgen 
und Alfred Reichert aus Kröv 
als Vertretung einer Fischerei-
organisation.
Insgesamt waren 11 Teilneh-
mer zur Prüfung angemeldet. 
Alle 11 Prüflinge haben be-
standen. Im Anschluss an die 
Prüfung wurden den erfolg-
reichen Prüflingen die Prü-
fungszeugnisse von Barba-

ra Engeln-Ahrens, Vertreterin 
der Unteren Fischereibehörde 
ausgehändigt, die zur Ausstel-
lung eines Fischereischeines 
berechtigen. Den Glückwün-
schen schlossen sich auch der 
Kreisfischereiberater Schüller 
und Alfred Reichert an.
Die nächste Prüfung findet 
landesweit am Freitag, 4. März 
2022 statt. Im Raum Trier wird 
diese Prüfung bei der Kreis-
verwaltung des Eifelkreises 
Bitburg stattfinden. Voraus-
setzung für die Zulassung zur 
Prüfung ist die Vollendung 
des 13. Lebensjahres und die 
Teilnahme an einem minde-
stens 35-stündigen Vorberei-
tungslehrgang. Die Fischeror-
ganisationen werden Zeit und 
Ort des Lehrganges frühzeitig 
in der Presse bekannt geben. 
Parallel zu den Vorbereitungs-

Petri	Heil	zur	bestandenen	Fischerprüfung

Schlossstraße 10 in Wittlich) 
sowie bei der Bürgerberatung 
der Kreisverwaltung (Kurfür-
stenstraße 16 in Wittlich, Tel. 

Aktuelles	Kreisjahrbuch	an	Landrat	übergeben

06571 14-0) erhältlich, ferner 
im Buchhandel, einigen Tou-
ristinformationen und weite-
ren Verkaufsstellen.

Das Kreisjahrbuch 2022 wurde vom Schriftleiter des Redakti-
onsausschusses René Richtscheid (r.) an Landrat Gregor Eibes 
(m.) und Fachbereichsleiter Stefan Schmitt (l.) übergeben.

wie immer mit den Naturge-
gebenheiten, der Historie, he-
rausragenden Bauwerken und 
Persönlichkeiten unserer Re-
gion: etwa zur Geologie um 
Wehlen, zu den Auswirkungen 
des Kulturkampfes in einem 
Moseldorf mit seinen stand-
haften Protagonisten oder 
dem Eisenbahnbau im Huns-
rück.
Das sind nur kleine Einblicke 
in einige der insgesamt 51 
Artikel, die auf über 200 Sei-
ten eine kurzweilige Lektü-
re für Alt und Jung garantie-
ren. Das illustrativ bebilderte 
Jahrbuch, das sich auch gut 
als Weihnachtsgeschenk eig-
net, kostet 7,50 Euro. Es ist 
im Kreisarchiv sowie in der 
Stadt- und Kreisergänzungs-
bücherei (beide Haus Mehs, 

Das im November erschie-
nene Jahrbuch des Kreises 
Bernkastel-Wittlich für 2022 
wurde vom Schriftleiter des 
Redaktionsausschusses René 
Richtscheid an Landrat Gregor 
Eibes und Fachbereichsleiter 
Stefan Schmitt übergeben.
Der Schwerpunkt liegt dieses 
Jahr hochaktuell auf den The-
men Klima, Umwelt und Ener-
gie aus regionaler Perspektive. 
Die Beiträge stellen einerseits 
aus naturwissenschaftlicher 
Hinsicht einen akuten Hand-
lungsbedarf fest, andererseits 
warnen historische Beispiel 
vor möglichen Folgen – gera-
de für die einfache ärmere Be-
völkerung und in der Folge für 
den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt insgesamt. Viele wei-
tere Aufsätze befassen sich 

kursen in Präsenz gibt es in-
zwischen auch eine digitale 
Vorbereitung in Form eines 
Online-Kurses.
Wer an der nächsten Fischer-
prüfung teilnehmen möchte 
und im Landkreis Bernkastel-
Wittlich seinen Hauptwohn-
sitz hat, muss bis spätestens 
vier Wochen vor dem Prü-
fungstermin bei der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich 
einen Antrag auf Zulassung 
zur Fischerprüfung stellen. 
Der Fischereischein kann nach 
Vollendung des vierzehnten 
Lebensjahres und erfolgreich 
abgelegter Prüfung ausge-
stellt werden. Ein Jugendfi-
schereischein kann bereits für 
Personen ab dem vollendeten 
siebten Lebensjahr erteilt wer-
den. Personen, die das sech-
zehnte Lebensjahr vollendet 

haben und aufgrund einer kör-
perlichen, geistigen oder psy-
chischen Behinderung keine 
Fischerprüfung ablegen kön-
nen, kann ein Sonderfische-
reischein erteilt werden. Der 
Jugendfischereischein und der 
Sonderfischereischein berech-
tigen nur zur Ausübung der Fi-
scherei in Begleitung eines Fi-
schereischeininhabers (Blauer 
Schein).
Alle Fischereischeine werden 
ausgestellt von den Verbands-
ge m e i n d e ve r wa l t u n ge n , 
der Gemeindeverwaltung 
Morbach sowie der Stadtver-
waltung Wittlich. Weitere In-
formationen sind bei Barbara 
Engeln-Ahrens, Tel.: 06571 14-
2340, E-Mail: Barbara.Engeln-
Ahrens@Bernkastel-Wittlich.
de von der Unteren Fischerei-
behörde erhältlich.
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Der Beirat für Menschen mit 
Behinderungen setzt sich für 
die Belange und Interessen 
beeinträchtigter Menschen 
im Landkreis Bernkastel-Witt-
lich ein. Auf seine Initiative hin 
können über die Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich Eu-
ro-WC-Schlüssel zur Nutzung 
von behindertengerechten 
Toiletten an öffentlichen Au-
tobahnen und in vielen Städ-
ten und Gemeinden Deutsch-
lands und Europas bezogen 
werden. Mit dem Schlüssel 
können auch manche Schran-
ken geöffnet werden, die eine 

barrierefreie Zufahrt auf öf-
fentlich genutzten Grundstü-
cken ermöglichen, die anson-
sten gesperrt ist. Auch der 
neu aufgelegte Behinderten-
toilettenführer „Der Locus“ 
kann bei der Kreisverwaltung 
gekauft werden, in dem euro-
paweit rund 12.000 Standorte 
von Behindertentoiletten auf-
gelistet und beschrieben. 
Der Schlüssel und das Buch 
(Auflage 2017) können bei 
der Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich – Bürgerberatung 
(Tel. 06571 14-2700) während 
der Öffnungszeiten erworben 

werden. Der Schlüssel kostet 
23 Euro, das Buch 5 Euro.
Voraussetzung für den Schlüs-
sel ist die Vorlage des Schwer-
behindertenausweises mit 
einem Grad der Behinde-
rung von mindestens 70 und 
Merkzeichen G oder wenn 
die Merkzeichen aG, B H, Bl 
im Schwerbehindertenaus-
weis vermerkt sind. Unabhän-
gig vom Grad der Behinderung 
liegen die Voraussetzungen 
bei Mulitple Sklerose, Coli-
tis ulcerosa, Morbus Crohn, 
Blindheit, außergewöhnliche 
Gehbehinderung, Rollstuhl-

fahrer, Schwerbehinderte, die 
hilfsbedürftig sind, vor. 
Wer an einer dieser Krank-
heiten/Behinderungen lei-
det und noch keinen Schwer-
behindertenausweis hat bzw. 
ein Grad der Behinderung von 
weniger als 70 besteht, genügt 
die Kopie eines Krankenhaus-
berichts, eines Attestes des 
behandelnden Arztes oder ein 
vergleichbares Dokument, aus 
dem die Art der Einschrän-
kung sowie die Notwendigkeit 
zur Nutzung einer behinder-
tengerechten Toilette ersicht-
lich ist. 

Schlüssel	zur	Nutzung	von	behindertengerechten	Toiletten

Öffentliche	Bekanntmachungen	und	Ausschreibungen	
Diese öffentlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen finden Sie  
auch im Internet unter www.Bernkastel-Wittlich.de/bekanntmachungen  

bzw. www.bernkastel-wittlich.de/ausschreibungen.

Bekanntgabe	nach	dem	Gesetz	über	
die	 Umweltverträglichkeitsprüfung	
(UVPG)

Die Kreisverwaltung Bernkastel-Witt-
lich, Untere Wasserbehörde, Kur-
fürstenstr. 16, 54516 Wittlich gibt 
als zuständige Genehmigungsbe-
hörde bekannt, dass im Rahmen des 
wasserrechtlichen Verfahrens: Az: 
W0325/2021, Wasserrechtliches Ge-
nehmigungsverfahren gem. § 68 Was-
serhaushaltsgesetz zur Renaturierung 
des Elbach, Gewässer III. Ordnung 
auf einer Länge von ca. 700 m in der 
Gemarkung Bettenfeld, Flur 27, Flur-
stücke Nr. 93, Antragsteller: Verbands-
gemeindeverwaltung Wittlich-Land, 
Kurfürstenstraße 1, 54516 Wittlich 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
nicht durchgeführt wird.
Die standortbezogene Vorprüfung 
nach § 7 Abs. 2 UVPG i.V.m. Ziffer 
13.18.2 Spalte 2 der Anlage 1 zum 
UVPG hat ergeben, dass für das Vor-
haben keine besonderen örtlichen 
Gegebenheiten gemäß den in Anlage 
3 Nr. 2.3 aufgeführten Schutzkriterien 
vorliegen und somit eine UVP-Pflicht 
nicht besteht. Die wasserrechtliche 
Zulassung erfolgt daher als Plange-
nehmigung. Diese Feststellung ist 
nicht selbständig anfechtbar.

Wittlich, den 14. Dezember 2021
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich
Im Auftrag:
Ulrike Klein-Merten

Öffentliche	 Bekanntmachung	 zum	
Zwecke	 der	 öffentlichen	 Zustellung	
gem.	§	1	Abs.	1	Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz	 in	 Verbindung	
mit	§	10	Abs.	1	Nr.1	Verwaltungszu-

stellungsgesetz	sowie	§	1	Abs.	1	der	
Hauptsatzung	des	 Landkreises	Bern-
kastel-Wittlich,	jeweils	in	den	aktuell	
gültigen	Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichtigt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich – Fachbereich 20 
-, Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, 
gegen sie eine zustellungsbedürftige 
Entscheidung getroffen hat.
Betroffene/r: Ibrokhimjon DJALALOV, 
geb. am 20.03.1978, letzte bekannte 
Anschrift: 54516 Wittlich, Karrstraße 5
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 19.11.2021, Az.: 20-ah050418
Das Schriftstück kann von dem Be-
troffenen oder von einer durch ihn 
bevollmächtigten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich – 
Fachbereich 20 -, Kurfürstenstraße 16, 
54516 Wittlich, eingesehen werden.
Durch die öffentliche Zustellung wer-
den Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen. Die 
Entscheidung gilt als zugestellt, wenn 
seit dem Tag dieser Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. Die 
Entscheidung erlangt Bestandskraft, 
wenn der Betroffene nicht innerhalb 
eines Monats nach Zustellung schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
Kurfürstenstr. 16, 54516 Wittlich Wi-
derspruch einlegt.

Wittlich, 15.12.2021
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
- Fachbereich 20-
Kurfürstenstraße 59
54516 Wittlich
Im Auftrag:
gez. Kolhey

Öffentliche	Ausschreibung	nach	VOB	

(Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Wittlich be-
absichtigt, einen Auftrag für Fenste-
rerneuerung und Sonnenschutz am 
Nikolaus von Kues Gymnasium in 
Bernkastel-Kues zu vergeben. Submis-
sionstermin ist der 13.01.2022, 11:00 
Uhr. Der detaillierte Langtext der öf-
fentlichen Ausschreibung kann im 
Internet unter www.bernkastel-witt-
lich.de/ausschreibungen.html abge-
rufen werden. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
10.12.2021
Im Auftrag: Andreas Müller

Öffentliche	 Ausschreibung	 nach	
UVgO	(Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Wittlich be-
absichtigt, einen Auftrag für die Er-
neuerung der Telekommunikationsan-
lage an der IGS Salmtal zu vergeben. 
Submissionstermin ist der 13.01.2022, 
12:20 Uhr. Der detaillierte Langtext 

der öffentlichen Ausschreibung kann 
im Internet unter www.bernkastel-
wittlich.de/ausschreibungen.html ab-
gerufen werden.

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
14.12.2021
Im Auftrag: Andreas Müller

Öffentliche	Ausschreibung	nach	VOB	
(Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Wittlich be-
absichtigt, einen Auftrag für eine Per-
sonenaufzuganlage an einer Real-
schule Plus in Wittlich zu vergeben. 
Submissionstermin ist der 26.01.2022, 
11:00 Uhr.
Der detaillierte Langtext der öffentli-
chen Ausschreibung kann im Internet 
unter www.bernkastel-wittlich.de/
ausschreibungen.html abgerufen 
werden. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
15.12.2021
Im Auftrag: Andreas Müller

Bekanntmachung	nach	dem	Grundstückverkehrsgesetz

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grundstücke ist nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE
================================================================
Kues Im Rosenberg Landwirtschaftsfläche 0,1307 ha
Burgen Langfuhr Landwirtschaftsfläche 1,3522 ha
Osann In der Krumt Landwirtschaftsfläche 0,8215 ha

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, bis spätestens 31.12.2021 schriftlich mitzuteilen. Ansprech-
partner: Niklas Braun (Telefon: 06571 142418, E-Mail: Niklas.Braun@Bernka-
stel-Wittlich.de).


